
..... 

" 

der Abgeordneten Dr. Nowotny, 

und Genossen 

ANTRAG 

XfX.G� .. NR 
144.fA, 

24. Jan 1995 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungs- . 

gesetz 1994, das Kraftfahrgesetz 1967 und das Bundesgesetz über den erweiterte
'
n Schutz der 

Verkehrsopfer geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz1994, das 

Kraftfahrgesetz 1967 und das Bundesgesetz über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

, ' 

Das Kraftfahrzeug-Haftpflichtversichex;-ungsgesetz 1994, 

BGBl. Nr. 651, wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem § 14 werden folgeri.de§§14a und 14b samt Über­

schriften eingefügt: 

"K ü n d i g u n  9 r ec h t  b ei P r ä m i e n­

e r h ö h u n g  

, 

' .  

. 

§ 14a. übt der Versicherer ein Recht zur einseitigen Erhö-

hung der vereinbarten Prämie aus, so kann der Versicherungsnehmer 

den Versicherungsvertrag binnen eirte� M�nats kündigen. Die Fri�t 

zur Ausübung des Kündigungsrechts begirint'zu laufen, sobald der 

VersiCherer dem Versicherungsnehmer die erhöhte Pramie und den 
. 

. '  
.-

' 

Grund der trhöhu�g mitgetei}t und ihn über sein Kündigungsrecht 

belehrt hat. Die Kündigung wird mit Ablauf eine?,"'Monats wirks�m, 
.. . ' 

. 

frühestens jedoch mit dem Wirksamwerd�ri der Prämi�nerhöhung.' 
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� r ä m i e n a n p a s  s u n g s k 1 a u s  e 1 n 

, ' , 
§ ,  14b. (i)In' einer vertraglichen Prämienanpassungsklausel 

kann recht�wirksamriur auf solche Indizes Bezug genommen werd�n, 
die vom Österreich ischen Statistischen ZentralaIT'i't berechne't und" 
veröffentlicht werden. 

(2 )prämiene
'
rhöhungen auf Grund von vertraglichen Prämieri­

anpassungsklauseln können rechtswirksam nicht in kürzeren als 

einjährigen Abständen vorgenommen werden. 

(3) Die Erklärung einer rückwirkenden Erhöhung der Prämie 

ist unwirksam; ,eiie Erklärung ,wirkt erst a)::) ihrem Zugang an den 

Versicherungsnehmer." 

, ' ' 

2. § 15 Abs. 3 ' entfällt . 

3. An den § 17 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
n§ 14a ist nicht anzuwenden." 

4. In § 36 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck "innerhalb 
von sechs Monaten " durch den Ausdruck "innerhalb von zehn 

Monaten" ersetzt. 
, ' 

S. In § 36 Abs. 3 entfällt der zweite satz . 

. , ";.- ' ." . -- ' ' . '. 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGIH. Nr. 267" zUletzt geändert' 

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 743/1994, in der Fassung dei 

Kundmachungen BqBl.Nr. 724/1993 und'BGB1.Nr. 917 / 1993, wir:d wie 

,folgt geändert: 

l. § 61 Abs. 4 letzter satz lautet: 
"Die Verständigung de's, Versicherers durch die Behörde ersetzt die 

Anzeig,e des versichere�s hinsichtlich ihrer Wirkun� auf den 

Beginn der "im §, 24 �bs. 2 de�Kr�ftf�hrzeug-Haftpflichtversiche­

rungsgesetzes 1994 angeführi:en Frist vo� drei M.onaten." 

2. In § 61 Abs. S wird der Klamme'rausdruck "(§, 158c Abs. 2 - . - ' . 

des Versicherungsvertragsgesetzes 1958) " durch den Klammeraus-

druck "(§ 24 Abs� 2 des Kraftfahrzeug-Haftpflichtyersicherungs­

gesetzes 1994/" erset�t. 
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Artikel III .  

Das Bundesge�e�z über den erweiter�eri Schutz de� Verkehrs� 
opfer, BGBl. Nr. 32 2/1977, zuletzt g�ändert durch das Bundesge­
setz BGBl. Nr. 651/1994, in der Fassung der Kundmachung 
BGBl. Nr. 917/1993 und der Druckfehlerberichtigung 
BGBl. Nr. 437/1993 wird wie folgt geändert:' 

§ 2 Abs. 1 Z 21a�tet: 

"2. eine zivilrechtliGh haftpflichtige Person nicht 
ermi ttel t werde.n konnte, 11 

In formeller Hinsicht w ird vorgeschlagen, den gegenständlichen 

Antrag unter Verzicht auf eine Erste L�sungdem Fin�nzaussch�ß 

zuzuweisen. 
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E r 1. u t e  r u  n ·q e n 

Allgemeines 

Eine Reihe von seit Inkrafttreten des KHV,G 1994 eingetre­

tenen Umständen macht eine Änderung dieses Ges�tze�sowie der 
gleichzeit ig ge�nderten anderen Gesetze (KFG 1967 und Bundes-," ." ' ,. ' . ', . 

gesetz über clen erw.ei teren SChutz der verkehrsopfer) erforaer -. . '  . ' . , 

lieh. Dies gilt vor allem für die in.§ 3 6  Abs. 2 KHVG 1994 fest � 
. . .

' . 

gesetzte Ubergangsf r ist , we:Ll nach dem derzeitigen stand der Ent-
wi cklung mit der r�ct)tzeitigen schaff\.mg unbedenklicher bedin­

gungsm�ßiger Prämienanpassungsklauseln nicht mehr gerechnet 
werden kann . 

Im übrigen wird auf die . Erläuterungen zu dem eirizelnen Be..;. 

stimmungen verwiesen . . : ... . 

Zu den einzelnen Bestimmungen .. 

Zu Art. I (§§ 14a, 14b, lS:Abs. 3, 17Abs. 

KHVG 1994): 

l. Der neue § 14a gewä�r� den Versichertirigsnehmern ein 

Kündigungsrecht . �n all�n ·,Fällen ein�;- eillseitigEm p;-ämienerhöhung 

durch den
· 

Versicherer .. und regelt . es . grund�ätz l i�h einhei tltch. Er· 

tritt an die stel re d�r
.

ge+t€mden .9�SOnderten Riagelungen in 
. 

§15 

Abs. 3 und § 3 6  .Abs. 3. zwei ter Satz, die daher entfallen können. 

Ausgenommen bleibt de!:" Fall des § 17 (�nderungder Versicherungs'" 
verträge eines· übernommenen Bestandes ) . . 

Dieses Kündigungsrecht st�ht uriabhängig davon zu, ob sich 

das Recht des Versicherers zur �inseitigen piämienerhö�ung auf 

gesetzliche Bestimmungen (§ 15 Abs. 1 und § 36 Abs. 2) .oc;ler auf 
eine vereinbarte �räntienanpassungsklausel gründet. 

� ,, - " \ ' -

. . . ' . 
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Die Gewährung des besonderen Kündigungsrechts bei �in� 
sei�iger Prämienerhöhung durch den Versicherer beruht auf 
folgendef Überlegung: Wenn cter Gesetzgeber schon eine Ver� 

pflichtungium Abschluß eines Versicherungsvertrages festset:.zt,,' 
soll er aU6h dafür sorgen, daß der Versicherungsnehmer den Ver-

", sicherer 'Ohne größer� SChwierigkeiten unc;1 verzögeru'ngen wechseln 
kahn, um Versicherungsschutz zu günstigeren Bedingungen zu , '

, finden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Pflichtv�rsiche�ung, 
wie irn Fall der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung�' Über'" 

wiegend Verbrauchergeschäft ' ist. 'BEü unverändertem vertragsinhal t 

genügt die Beschränkung der Vertragslaufzeit gemäß § 14, um dem 
Bedürfnis nach einem Wechsel des Versicherers angemessen Rechnung 
zu tragen� Die einseitige Erhöhung der Prämie dufch den Ver;" 
sicherer ist aber in besonderer Weise geeignet, den Wunsch nach 
eirier Prüfung alternativer Angebote und oegebenenfalls nach �inem 
�echsel des Versicherers auszulösen. Dieser'�eitere Gesichtspunkt. 
soll durch das besondere Kündigungsrecht berücksichtigt �erdeh� 

Anders verhält es sich nu� ime Fall einer Vertragsänderung 
nachÜb

'
ernahm� '

eines notleidenen Be' standes (§ 17). AUCh· hier' 
, - ,  .- ." 

" "  

. .  ' .  . "  -

. .  - ". " 

liegt zwar eine gesetzliche ErmäChtigung des Versicherers zur 
, , 

einseitigen Prämienerhöh,ung vor. Diese'Erhöhung ka,�h jedoch im 

Gegensatz �u den Fällendes § 15 Abs. 1 und des § 36 Abs . 2 nur 
zum Beginn einer neuen Versicherungsperiode erfolgeTl. Es �esteht 
daher im 'Hinblick auf § 14 kein Bedarf 'nach einem eigenen 
Kündigt.mgstermin . Das Gese,tz begnügt sich darni t, 'diesEm Fall von, 
der Fristgemäß § 14. AbS. 2 auszunehmen, um dem Versicherungs-

, 

' 

nehmer die Möglichkeit , zu sichern� dEm Versicherungsvertrag zu 
dem Zeitpunkt iu kündigen, mit dem die �rämlenerhöhun9 wirksam 
wird. 

2. D1e Rege lung über das Kündigungsrecht�esteht aus drei 
Elementen:, der KündigungSfrist, dem Beginn des Lauf.s der 
Kündigungsfrist u.nd dem Wirksamwerden der kündigung. : ' 

Die Regelung über den Beginn des 'Laufesc;1erFrist zur Aus..,. 
übung des KÜndig�ngsrechtes iS,t den glEüchart

'
.igen, Vorschriften 
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über den Beginn von Rücktrittsfristen'nachgebildet (§ 3 Abs. 1 

KSchG, § 5b Abs. 2 VersVG). 

Die Regelung über das Wirksamwerden der Kündigung weicht von 

den geltenden Regelungen des §15 Ahs. 3 und des §36 Abs. 3 ab. 

die eine Kündigung mit sofortiger Wirkung el:'möglicheri. Danach 

verliert der Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz, wenn er 

zum Zeitpunkt der Kündigung noch keineri neu�n V,rsicherungsver­

trag abgeschlossen hat. Es liegt demnach im überwiegenden, 

Interesse des Versich�rungshehmers selbst, wenn der Vertrag, 

während eines bestimmten Zeitraumes nach der Kündigung aufrecht 

bleiben muß, um ihm den rechtzeitigen Abschlu� eines neuen Versi­

cherungsvertrages zu erleichtern. Dies dient au�h der Entlastung 

der Zulassungsbehörden von Verfahren über die AQfhebung der 

Zulassung. 

Fällt der Zeitpunkt der Prämienerhöhung mit dem AblaUf der 

VersiCherungsperiode zusammen, so gelten § 14 Abs. ,2 und §14a 

nebeneinander. Die Kündigung kann daher auch nach Ablauf der 

Frist gemäß § 14a reChtzeitig" erfolgen, solange die Frist gemäß 

§ 14 Abs. 2 noch offen ist. Die Kündigungsfrist kann jedoch nur 

unter den Voraussetzungen des § 14a enden. 

3. Vor' Inkrafttreten des KHVG1994 war inS' 18 KHVG 1987 

noch vorgesehen gewes�n, daß sich Tarifänderungen ,auf bestehende 

Verträge auswirken, sodaß eine vertragliche Grundlage für 

Prämienanpassungen entbehrlich war. Die geltende übergangs-
, 

, 

bestimmung des § 36 Abs. 2 KHVG '1994, die an diese Rechtslage 

anknüpf t, ist deshalb notwendig, weil die versicherungsunter-
" , 

, 

' 

nehmen bei bestehenden Verträgen sonst überhaupt keine Möglich-, 

keit zur Prämienanpassung hätten und ihnen ein gewisser Zeitraum 

für die Schaffung einwandfreie:r vertraglicner Grundlagen für eine 

prämienanpassungbei neu'en Verträgen zugestanden werden mußte. 

Die Übergangsbestimmung kann f olglich auch nur auf Versi"­

cherungsverträge angewendet werden , di,e (noch) keine Prämien­

anpassungsklausel enthalten. 
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solang.e der Tarif für die Kraftfahr:zeug-Haftpflicl1tversi:... 
cherungmitVerordnung festgesetzt wurde (also bis zum Inkraft­
treten des; KHVG 1987 mit 1. August 198?), galt die Auswirkung von 
Änderungen des Tarifs auf bestehende Verträge noch als 
selbstverständlich. Ab Inkrafttreten des KHVG 1987 war diese 
Regelung nicht mehr unulllstritten (siehe Messiner, Die Wirk\ll1gvon 
. .. 

. Änderungen des Un·ternehmenstarifes auf bestehende Kraftfahrzeug-
Haftp,flichtversicherungsverträge, ZVR 1987, seite 301ff; Feny-ves, 
Das KHVG 1987 aus juristischer sicht, Versicherungsrund.":' . , . . 

schaU 1988-, Seite 27f), doch konnte sie immerhin noch darauf 
gestützt werden, daß der Unternehmenstarif amtlich kundgemacht 
und für das Versicherungsunternehmen ver�indl ichwar. 

Das KHVG 1994 geht zwar noch davon aus, daß die Versiche­
rungsunternehmen bestimmte Tarife allgemein verwenden, billigt 
diesen Tarifen aber keinerlei Verbindlichkeit mehr zu. Damit ist 
endgültig der Ze itpunkt gekommen, von der Auswirkung neuer Tarife 
auf bestehende Verträge, die insbesondere eine.autom�tische 
Prämienanpassung e�nschließt, abzugehen und die Prämienanpassung 
der pri'{atrechtlichen' Autonomie der Vertragsparteienzu über­
lassen. 

Eine andere Lösung könnte auch nicht im Allgemeininteresse 
gerechtfertigt werden und wäre daher europarechtlich nicht halt-, '

J

.,' 

.

• " 
' ,

' 

• 
"

, 

bCir (Art. 28 der Richtlinie 92/49/EWG). Eine gesetZliche Prämien-.· . . . : -

anpassung hätte in erster Linie zur Folge, daß auch diejenigen 
. VersiCherer die Prämie' während der Laufz�i t des vers.i.cheru�gsver� , " . '  -

• '. • - • 

r -� ," • '. 
• 

• � _ : • _ 

• 

� • 

• 

• • 

' 

trages einseit:i.g erhöhen könnten, ,die es verabsäumt haben oder .- ' , . " .' .,"' . '  
denen es nicht gelungen ist, mit, den Versicherungsnehmern eine " , "  . ,' ." .- . '.- - . . - . - ,  " 

einwandfreie Prämienanpassungsklausel zu vereinbaren. 
Die Prämien für Versicherungsyerträge, die nach AblaUf der 

Übergangs:frist gemäß § 36� �bs. :2. abgeschlossen werd�n, werden da­
her nicht mehr von Gesetz�s wegen �ng.epaßt werdel1 könne�. Grund­
sätzlich g.il1=. die ursprünglich vereinbarte Prämie für die. gesamte 
Vertragslaufzeit, . aUC1'LW�l1n s.ich di.ese gemäß § 14. Abs. 2 ver,län� 
gert. Der Versicherer kann sich aber vert,raglich das Recht 

.' 
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ausbedingen, die Prämie, einseitig zu �ndern. Diese Anpassung 

kann, muß aber nicht auf der Grundl�g� eines Ind�x e�folgen. 

4. Einer geset:zlichen Erinächtigung zur Vereinbarung von 

Prämienanpassungsklauseln bedarf es nicht� § 14b soll sich daher 

auf Einzelaspekte beschränken, die im Allgemeinintaresse n�ch 

einer Regelung verlangen, um wichtige InteresSen der Versiche­

rungsnehmer angemessen zu schUtzen. ImUbrigeniichtet sich di� 
, 

' 

Vereinbarung und die Zulässigkeit von Anpassungsklauseln nach den 

allgemeinen zivilrechtlichen Regeln und - wenn der Versicherungs­

vertrag ein Verbrauchergeschäft ist,- nadh § 6 Ahs. 1 Z 5 und § 6 

Abs. 2 Z 3 KSchG. 

Der erste geregelte Gegenstand ist die Einschränkung der 

Anwendung von Indizes auf amtliche, also vorn Österreich ischen ' 

statistischen Zentralamt berechnete und. verÖffentlichte Indizes, 

(Abs. 1) . Wird der Prämienanpassung ein Index zugrunde gelegt, so 

kommt es entscheidend auf die sachliche AngemessenhEüt und 

Objektivität dieses Index an� Diese unterliegt zwar der gericht­

lichen Kontrolle, doch sollte�imFall der 'Krafti�hrz��g-Haft­

pflichtversicherung wegen deren besondere�;�igensc6aften als 

Pflichtversicherung und Massengeschäft �qn vor�herein gewähr­

leistet sein, daß ein ungeeigneter Index gar nicht vereinbart 

wird Dies geschieht am zuverlässigsten dadurch, daß die 

Zulässigkeit von Indexvereinbarungen auf die Verwendung eines 

amtlichen Index 'eingeschränkt wird. 

Um die versich�rungsnehiner vcir:t:'asch aUfeinander folgenden 

einsei tigen Prämienerhöhungen zu. bewahren," wird ferner' in Abs." 
2 

' 
-", , 

. 
. 

'. -
.

. .. . 

verlangt" daß solche Er.h,phungen, nicht in kürz�ren als einjährigen 

Abständen vorgenommen werden. Dabei kommt es nicht auf die Art 

der jeweils vorangegangenen Erhöhung an. So darf ·z. B vor Ablauf 

eines Jahres nach einer indexbedingten Prä�ieneth6hung auc h keine 
. 

. 
; 

. 

indexunabhängige prämienerhöhu�gerfoigen. vom Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses an gil t dieser ,einjährige Abs,tarid nicht. '. Bei 

Verbrauchergeschäften ist jedoch § 6,Abs. 2 2  4 KSchG zu 

beachten. 
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Schiießlich wird dem Versicherer in Abs. 3 verooten, die 

prämienerhöhung rückwirkend aUszusprechen. Dadurch soll verhin­

dert werden, daß der Versicherer. durch eine Verzögerung der Mit­

teilung der Präm�enerhöhung den Kündigungszeitpunkt willkürlich 

hinausschieben kann. Eine gleiche Regelung findet sich in§ 178f 

Abs. 4 für die Prämienanpassung .in der KrankenversicherUng. 

5. Die Änderung des § 36 Abs. 2. besteht in der V�rlängerung , 

der Übergangsfrist von sechs Monaten auf zehn Monate ab Inkraft� 

treten des KHVG 1994 (bis 30. Juni 1995). Dadurch soll den Versi­

cherungsunternehmen die Schaffung einwandfreier Prämienan� 

passungsklauseln erleichtert werden. 

Zu Art . I I  ( §  6 1  Abs. 4 und 5 KFG 1967): 

Die Änderung dieser Bestimmungen besteht lediglidh in der 

Richtigstellung einer Zitierung. 

ZU Art. III (§ 2 Abs. l des Bundesgesetzes über den erweiterten· 

. Schutz der v�rkehrsopferJ: 

Art. ·l Abs. 4 der Richtlinie 8415/EWG sieht keinerlei Ein­

schränkung des Rechtes des Geschädigten vor, den erweiterten 

Schutz der Verkehrsopfer in Anspruch zu nehmen , wenn der Schaden
· 

durch ein nicht ermitteltes Fahrzeug verursacht wurde. 

Nach der gel tepden. Fassung,.der
·

Z. 2
· 

kann d�r GeschädJgte in 

einem, solchen Fall 
'
eihen Anspr�Ch erst geltend machen, wenn seit 

Eintritt des.Schadenereignisse�. sechs Monate vergangen sind. 

Diese�Einsch:r;änklJ:f:lg· steht nicht im Einklang mit· der Richtlinie. 

Sie �oll daher ßntf�llen. Selbstverständlich ändert dies nicht� 
daran, daß der GeSChädigte beweisen muß, daß E'ün Fall der Fahrer­

flucht vorliegt. S.obald der Schädiger ausgeforscht ist, kann der 
, ' ". . . - . - , 

Fachverband der versic,herungsunte:r; nehmen gemäß § -; vom Sc:hädiger 

und �einern Haftpflichtversicherer den Rückersatz· der erbracnten 

Leistungen verlangen� 

I 
ji 
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